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I. 

2 1.JULI197t 

TES 

Nr. 4012 

Im Teilprogramm.l971 de:3 .Strassen- und BrückenbauprogranllD.es 1962 

. ist die Erstellung eines:-T.rottoirteilstückes an der Dorfstrasse 

in der Geil.leinde IJorriwil .vqrgesehen. Um in einem späteren Zeit

punkt .mit dem Strassen.,.,. und Trottoirausbau weiterfahren zu können 

und um den notwendigen Landbedarf si.cherzustellen, hat das Bau...:. 

§ bis Departement aufgrund von 11 des· kantonalen Baugesetzes das 

Kantonale Ti.efbauamt beauftragt, im Einvernehmen mit der zustän

digen Gemeindebehörde einen Strassen- und Baulirienplan der 

Kantonsstrasse nach HLmiken bis zum nordöstlichen Dorfausgang 

auszuarbeiten und anschliessend öffentlich aufzulegen. 

Die öffentliche Planauflage erfolgte in der Zeit vom 24. Mai --

23. Juni 1971 im Vers8mnllungslolral· des Schulhauses in Horriwil. 

Innert der Auflagefrist ging eine Ein.§J2rache ein, nämlich von 

Her;rn Zie_g_l.§.r·· .. Rüegg Franz4 . L~ndwirt i HUnikenstrasse • 414... Horriwi:L..!.. 

Be~te des. Bau-Departement es führten am 7. Jtüi · 1971 in Horriwii 

die Einspracheverhandlung·durch. 

II. 

Der Einsprecher ist GrundeigentC~er in dem durch den Plan perührten 

Gebiet der Gemeinde Horriwile Die Einsprache wurde fristgerecht 

eingereicht, vveshalb auf sie einzutreten ist •. 

III. 

Der Re_g_:i,.erungßrat. stellt fest und zieht in Erwägun-ß..: · 

Herr Franz Ziegler ist· EigentUJUer von Grundbuch Horriwil Nr. _15, 
darauf steht GeNi.ude (Wohnhaus & Scheune) Nr. 41. In se:j_ne:r: Ein: .. 
sprache m<wht er geltend, dass du_rch den Trottoirausbau sein 

ohnehin schon schmaler Vorplatz etltlang der Kantonsstrasse um 

2m verring€3rt. werde.,Dies habe zur Folge, dass ein Abstellen 

von landwirtsohaftliche!l Geräten .und F~,hrzeug'Em auf< dem noch ver.;.. 

bleibenden 2 - 2.50 rn breiten Vorplatz ohne Inanspruchnaluue des 

20875 - 159 000- 1970 



- 2 -

Trottoirs verunmöglicht werde. Im Bereiche des Wohnungstraktes 

würde der Abstand vom Trottoir nur noch 1.50 - 2 m betragen. 

Zudem müssten die Jauchegrube und der Nistplatz mit Jauchesanll!1ler 

verlegt werden. Eine allfällige.Verlegung dieser ArJ.lagen auf die 

Nord- oder. Ostseite deq. Hauses 1-vUrde eine Umorientierung von Tenne 

ufd Stall. b_~d:ingen 1 und 1 abgesehen von den finanziellen A\J.swirkw..gen, 

insbesondere bauliche Schwie:::'igkei ten bieten. Der ges9:mt.e lanchürt

schattliche Bf?triep werde heute direkt von der Kantonsstrasse" .her 

erschlossen, we~~alb auf den erwähnten Vorplatz einfach nicht ver

zichtet werden könne. Allerdings sehe er (lie Notwendigkeit eines 

Trottoirausba1;1.es ein, doch möge man auch seinenberechtigten Ein- ( 

ivendungen ~as notwendige Verständni~. entgegenbringen •. ::. 

Am Augenschein kom1ten sj_ch Beamte des Bau_.Departementes vo'n der 

Richtigkeiij dieser Argumente liberzeugen. Von der strasset.l.batitech

ni~cb,en Seite her .gesehen, vorab we_gen den. Ve,rhäl tnissen a,uf der 

geg~nüberliegenden Seite, ist eine ,andere L:inienfU.hrung von St.rasse 

und Trottoir leider. nicht möglich. Es. wäre tat.sächlich sehr wL'!n-:-
. . . . '· .. .... .. 

sche.nswert, wenn die Erschlies.sung des ge.samten LandvJirtschatts~ 
. . • . ~ • . • ' ! • . - ·• ~ .• k. ·-· • • ~ • 

betriebes nlClcwärti:g gestaltet werden könnte. Es v1urde daher dem. 

Einsprecher zugesichert, dass der Sachbearbeiter des Bau-Departementes 

unter Beizug eines Landwirtschaft~experten zu gegebener Zeit eine 

Umorientierung des Betriebes studiert und Detailpläne Uber die 

möglichen.Anpnssungen von Vorplatz, Ja'uchegrube und Nistplatz 

erstellt. Da die ]1rage der Anpassungen und der Entscht.i~digungen 

nicht Gegenstand des.vorliegenden Planauflageverfahrens bilden, 

kalLU auf dieselben heute nicht eingetreten werden, sondern sie 

sind e.uf die besonderen Landerwerbsverhandlungen zu vervJeisen, 

die vor dem Strassen~ un~" Tr6ttoirausbau. durchgefU.hrt vJerden: ml!tssen. 

D8 sich Herr· Ziegler zu einem Rückzug der Einsprache nicht ent

schliess'en konnte, ist sie abzuweisen, soweit darauf einzutreten 

ist. Es'könlien hier keinerlei finanzielle Zusicherungen gemacht werden. 

IV. 

Das Planverfahren wurde ordnungsgemäss durchgefU.hrt. Gegen den 
.l' : 

vorliegenden Plan selbs_t sind keine t~chnischen ~inwendungen 
,·, 
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zu erheben. Aus diesem Grunde :ist der i.n Rede stehende Strassen

und Baulinienplan zu genehmigen. 

Es wird 

be$chlossen: 

1. Der Stre:,ssen- und Baulinienplan "Dorfstrasse" in der GGlneinde 

Horriwil wird genehmigt. 

2. Die Einsprache von Herrn Ziegler-Rüegg Franz, Landvürt in 

Horriwil, vvird abgewiesen, soweit darr-,uf eingetreten werden 

kann. 

3. Für den Fall, dass im Zeitpunkt eines gesamten oder strecken

weisen Ausbaues von Strasse und Trottoir mit den betroffenden 

Gr~ndeigentt@ern über den Erwerb des erforderlichen Landes 

keine gUtliehe Einigung zustande komrat, li-Jird das Expropria

tionsverfahren eingeleitet. Das Bau-Departement wird mit dem 

Vollzug beauftragt. 

AUß.f_ertiß..qp.gen: 

Bau-Departement (3) 
Jur. Sekretär des Bau-Departementes (3) 
Kantonales Tiefbauamt ( 5) mit · 2 _g__enehm~ten Plän.Jill; 
Kantonele Planungsstelle, mit 1 _g_enehmi_g_ten Plqn 

<: Kro~'Sbauamt I, 4500 Solothurn, mit 1 __g_enehmigtE?n _P.l_an 
An:unannamt der Einwohn8rgemeinde, 4511 Horriwil, mit =1~~ohl1li.gt~p_J.?.lp.n 
Präsident der Kantonalen Schätzungskommission, Herrn Fritz Schürch, 

4657 Dulliken 
Herrn Franz Ziegler-Rüegg, Landwirt, Hünikenstrasse 41, 4511 Horriwil 

EINSCHREIBEN 

Amtsblatt (Publikation der Geneluügung) 
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